Seestadt Immobilien  Postfach 21 03 60  27524 Bremerhaven

Information über die Annahme von elektronischen Rechnungen (E-Rechnungen)


Sehr geehrte Damen und Herren,


mit Inkrafttreten der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungserstellung bei öffentlichen Aufträgen verpflichtet die Europäische Union öffentliche Auftraggeber zur Annahme und Verarbeitung elektronischer Rechnungen bei oberschwelligen Vergaben. Ab dem 27. November 2020 müssen Auftragnehmer von Behörden ihre Rechnungen ausschließlich elektronisch ausstellen. 

Das am 22. März 2018 in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Bremen (Brem. GBl 2018, Nr. 21, Seite 44) verpflichtet die bremischen Gebietskörperschaften Bremen und Bremerhaven bereits ab dem 27. November 2018 zum Empfang und zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen. Zusätzlich wird in dem Gesetz die Verpflichtung auch auf Rechnungen ausgeweitet, die aus unterschwelligen Vergaben resultieren. Ausgenommen davon sind nur Sofortzahlungen sowie Direktaufträge unter 1.000 € netto gem. UVgO.

Wir möchten Sie darüber informieren, wie Sie elektronische Rechnungen an den Magistrat der Stadt Bremerhaven einschließlich der Wirtschaftsbetriebe richten können.

· Die E-Rechnungen müssen der Europäischen Norm EN 16931 beziehungsweise dem daraus abgeleiteten Standard XRechnung entsprechen.
· Rechnungen können nur über das zentrale E-Rechnungsportal „zErika“ (https://e-rechnung.bremen.de) übersandt werden
· Für den Zugriff auf das Portal „zERIKA“ ist ein Servicekonto erforderlich.(Ausnahme: Übersendung von E-Rechnungen über Peppol). Eine Registrierung ist im Portal „Servicekonto Bremen“ möglich (https://serviceaccount.bremen.de).

· Rechnungen können nur unter Angabe einer Leitweg-ID übersandt werden.

Die Leitweg-ID des Rechnungsempfängers wird Ihnen bei Bestellungen und Beauftragungen zukünftig mitgeteilt. Diese lautet für den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilen:

04012000-023-07
Sie als Geschäftspartner und Rechnungssteller profitieren durch diese Umstellung auf einen zentralen Rechnungseingang durch kürzere Bearbeitungszeiten. Im Zuge der Einführung der E-Rechnung überprüfen und aktualisieren wir den Stand unserer Stammdaten. Bitte nutzen Sie diese Gelegenheit ebenfalls zu einer Aktualisierung, um die gemeinsame Geschäftsbeziehung auch zukünftig reibungslos abwickeln zu können.

Die Umstellung auf elektronische Rechnungen im Standard XRechnung bietet Ihnen die Option Papier- und Portokosten zu sparen.

Bei generellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Burdorf (Patricia.Burdorf @seestadt-immobilien.bremerhaven.de) oder bei technischen Rückfragen an Jay Postels 
(clearing.erechnung@magistrat.bremerhaven.de), Tel.: 0471/590-3298.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.
Patricia Burdorf
Datum: 11.02.2026





Auskunft erteilt:


Patricia Burdorf





Stadthaus 4, 2. OG


Zimmer 225





Tel.: 0471 / 5 90-3275


Fax: 0471 / 5 90 3400





E-Mail:


Patricia.Burdorf@seestadt-immobilien.bremerhaven.de





Öffnungszeiten:


Mo.  - Do. 8.00 - 15.00 Uhr


Fr. 8.00 - 12.00 Uhr 





Aktenzeichen: V-5











